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Im Namen d

In dem Rechtsstreit

verkündet am: 18. Mai 1995

Kaszuba, Justizobersekretärin

Brauerei KG, vormals , i.L.,
vertreten durch den Liquidator ,

,
Klägerin,

Prozeßbevollmächtigte:
Rechtsanwälte

Berlin,

gegen

,
Anstalt öffentlichen Rechts, vertreten durch den Vorstand,

Berlin,
Beklagte,

Prozeßbevollmächtigter:
Rechtsanwalt Dr. Hans Römer,
Plantagenstraße 20, 12169 Berlin,

hat die Zivilkammer 9 des Landgerichts Berlin,
Tegeler Weg 17-21', 10589 Berlin (Charlottenburg),
auf die mündliche verhandlung vom 9. März 1995
durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Hönisch,
den Richter am Landgericht Wagner und die Richterin
Schmidt für Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tra
gen.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe des
jeweils beizutreibenden Betrages vorläufig vollstreck
bar.

4. Der Beklagten wird gestattet, Sicherheit durch selbst
schuldnerische , unbedingte, unbefristete und unwider
rufliche Bürgschaft d~r Deutschen Bank AG zu leisten.
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